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Bernhard Furrer

Mobilfunkantennen an Baudenkmalern -

ein Grundsatzpapier

Die heutigen und die kommenden Technologien
bendtigen fiir den Betrieb von Mobilfunknetzen
eine grosse Anzahl von Antennen.' Namentlich
in dicht besiedelten Gebieten suchen die
verschiedenen Netzhetreiber auf kleinem Raum
zahireiche Standorte. lhrer Planung kommt
daher grosses Gewicht zu.? Das vorliegende
Grundsatzpapier hilt Kriterien zur Beurteilung
von Gesuchen zum Bau von Mobilfunkantennen
an Baudenkmalern fest.

In gewissen Gebieten kommen vor allem Baudenkmaler
fiir die Platzierung von Antennen in Frage: In Altstid-
ten, in denen die Bauten insgesamt geschiitzt sind, gibt
es kaum Gebiude, die nicht als Baudenkmaler gelten,
und Einzeldenkmiler sind zuweilen wegen ihrer Lage
oder ihrer Hohe technisch geeignete Standorte. Bau-
denkmiler sind zudem fiir Betreiberfirmen interessant,
da sie teilweise nicht stindig bewohnt sind.

Fiir neue Antennenstandorte und den Ausbau beste-
hender Antennen ist ein (zumeist kommunales) Bewil-
ligungsverfahren vorgeschrieben.® In diesem Verfahren
ist unter anderem die Vertriglichkeit der Anlage mit der
bestehenden Bausubstanz, namentlich mit Baudenk-
milern, mit dem Strassen-, Quartier- und Ortsbild und
mit der Landschaft zu priifen und sicher zu stellen.

Nicht erorterte Aspekte

In dem nachfolgend ausgefithrten Merkblatt nicht
behandelt sind Fragen der gesundheitlichen Beein-
trichtigung von Personen, welche die Baudenkmiler
benutzen,* und der Vertriglichkeit im landschaftlichen
Gesamtzusammenhang.® Es wird auch nicht auf die
«ethische» Beurteilung eingegangen; immerhin ist da-
rauf hinzuweisen, dass die Benutzung von kirchlichen
Bauten fiir kommerzielle Zwecke einer sorgfiltigen
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Abklirung seitens der Eigentiimerschaft bedarf.® Nicht
Gegenstand dieses Papiers sind ferner allgemein dstheti-
sche Fragen in der Begutachtung von Antennenanlagen
an Bauten; sie konnen vor allem bei qualititvollen Bau-
ten jingerer Zeit, die noch nicht als Baudenkmiler
anerkannt sind, eine wichtige Rolle spielen.

Definitionen

Im Rahmen dieses Grundsatzpapiers gelten als Bau-
denkmiler alle rechtlich geschiitzten Bauten und Anla-
gen sowie die in den Inventaren der Kantone oder
Gemeinden sinngemiss als «schiitzenswert> oder «er-
haltenswert» bezeichneten Bauten oder Anlagen. Die
Begriffe konnen von Kanton zu Kanton variieren.
Auch Objekte, die in den Inventaren von Stellen, die
Bundesaufgaben wahrnehmen, verzeichnet sind, gelten
als Baudenkmiler.”

Im gegebenen Zusammenhang sind auch die Ortsbilder
von nationaler und regionaler Bedeutung als Baudenk-
miler zu betrachten. Sie sind im «Inventar der schiit-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS» verzeichnet.
Es ist darauf hinzuweisen, dass das so genannte dussere
Ortsbild, die Ansicht einer Siedlung im Zusammen-
spiel mit seiner Umgebung, stets in enger Beziehung
zum landschaftlichen Kontext steht und in diesem
grosseren Zusammenhang betrachtet und beurteilt wer-
den muss.

Grundsdtze

Generell ist zu vermeiden, Mobilfunkantennen an Bau-
denkmilern oder in ihrer Umgebung anzubringen.®
Wenn andere Méglichkeiten bestehen, ist ihnen auf
jeden Fall der Vorzug zu geben. Dazu gehoren auch die
Mitbenutzung bestehender Antennenstandorte sowie
das Roaming.? Den nachfolgend aufgefithrten Anforde-
rungen miissen neben den Antennen auch sekundire
Teile wie Maste oder Befestigungen sowie die zu den
Antennen gehorenden technischen Einrichtungen wie
Verstirker oder Verkabelungen (so genanntes Equip-
ment) gentigen.

Ein Baudenkmal darf durch die Installation einer
Mobilfunkantenne in seiner materiellen Substanz nicht



angetastet werden. Eingriffe sind grundsitzlich nicht
zulissig. Dies betrifft beispielsweise

- Verinderungen am Mauerwerk wie Durchbriiche,
Durchbohrungen, Mauerschlitze oder

- Verinderungen an Dach- oder Deckenkonstruktionen
wie Auswechslungen oder Verstirkungen von Balken-
lagen oder

~ den materialfremden Ersatz von historischen Ele-
menten wie Schalljalousien an Kirchtiirmen.

Eine Antennenanlage in und an einem Baudenkmal ist
somit nur dann méglich, wenn sie zu einem spateren
Zeitpunkt demontiert werden kann, ohne dass ein
Schaden oder eine Verinderung an einem schiitzens-
werten Teil des Objekts zurtickbleibt.

An Baudenkmilern sind Antennen nur dort moglich,
wo sie vom offentlichen Grund oder von 6ffentlich
zuginglichen Riumen nicht wahrgenommen werden
kénnen. Die ungestorte Gestalt ist ein wichtiger Teil der
Bedeutung und Wirkung des Baudenkmals - sei es des
Einzelobjekts oder des grosseren Ensembles, beispiels-
weise des Ortsbilds. Sie darf durch eine Antennenanla-
ge nicht beeintrichtigt werden. Eine Antennenanlage
darf nur dann bewilligt werden, wenn sie in der fiir das
Baudenkmal massgebenden Umgebung nicht wahrge-
nommen werden kann. Neben dem Baudenkmal bzw.
dem Ortsbild muss auch ihre Umgebung, soweit sie fir
deren Wirkung wichtig ist, beriicksichtigt werden.

Beurteilung

Die Frage, ob eine Antenne oder ein zu einer Anten-
nenanlage gehorender Bestandteil den oben definierten
Anforderungen geniigt, ist durch die zustindige Denk-
malpflege-Fachstelle zu beurteilen.

Prof. Dr. Bernhard Furrer ist Président der Eidgends-

sischen Kommission fiir Denkmalpflege (EKD), die
das oben stehende Papier erarbeitet hat. Kontakt-
adresse: Doris Amacher, Sekretariat EKD. Bundes-
amt fur Kultur, Hallwylstrasse 15, 3013 Bern. Tel.
031 /322 92 84 / doris.amacher@ bak.admin.ch.
Hier sind auch franzésische und italienische Uber-
setzungen des Papiers erhiltlich.

Anmerkungen

1

Offenbar ist die fir die GSM-Technologie geforderte
Abdeckung heute bereits erreicht. Die UMTS-Netze
sind im Aufbau begriffen.

Empfehlungen fiir die Koordination der Planungs- und
Bewilligungsverfahren fiir Basisstationen fur Mobilfunk
und drahtlose Teilnehmeranschlisse (Antennenanla-
gen). Bundesamt fiir Kommunikation (Bakom), Bau-,
Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz BPUK,
ohne Jahr.

Merksitze zur Problematik von Mobilfunkanlagen und
Raumplanung. Bundesamt fur Raumentwicklung
(ARE), Juni 1998/ Juli 2000.

Verordnung iiber den Schutz vor nichtionisierender
Strahlung (NISV) vom 23. Dezember 1999.
Mobilfunkantennen: Beriicksichtigung der Erfordernis-
se des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der
Walderhaltung. Bundesamt fiir Umwelt, Wald und
Landschaft (Buwal), 30. Oktober 1998.

In der Schweiz haben sich die Kirchenleitungen unse-
res Wissens zu dieser Frage nicht generell gedussert;
die einzelnen Kirchgemeinden sind autonom. Aus ein-
zelnen Bistiimern gibt es grundsitzliche Hinweise. Zu
erwahnen ist die amtliche Mitteilung des Bistums Basel
«Mobilfunkanlage in Kirchtirmen» (Schweizerische Kir-
chen-Zeitung, 3. Februar 2000). Weiter haben einzelne
Kirchgemeinden Stellungnahmen verdffentlicht, so die
reformierte Kirchgemeinde Zurich Affoltern, Januar
2000 (www.glaubten.ch/infos/handy). Grundsatzliche
Bedeutung hat der Entscheid des Klosters Einsiedeln,
die Installation einer Mobilfunkantenne am Schloss
Sonnenberg bei Stettfurt (TG), das dem Kloster gehort,
nicht zuzulassen. Thurgauer Zeitung, 22. Juni 2002.
Dazu kénnen beispielsweise militarische Anlagen oder
Gebaude und Anlagen der Schweizerischen Bundes-
bahnen gehoren.

Ein Baudenkmal kann durch einen hohen Grad der
technischen Ausstattung (nicht bloss von Mobilfunkan-
tennen) in seiner Erlebbarkeit und gesellschaftlichen
Wirkung beeintrachtigt werden. Auch eine intensive
Bewirtschaftung als Folge der Installation von Mobil-
funkantennen kann zu einer uneryiinschten Verande-
rung des Baudenkmals fiihren.

Das sog. «national roaming» kann in besonderen Fallen
durch das Bakom gestattet bzw. verlangt werden.

tec21 8/2003 17




	Mobilfunkantennen an Baudenkmälern - ein Grundsatzpapier

